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WETTERPROGNOSE, AUFZEICHNUNGSPFLICHT 
 

Rheinhessen  
Vorhersage: Nur selten Regen, zunehmend mild 
In den kommenden Tagen streifen gelegentlich schwache Tiefausläufer westlich vor-
bei, mit südlicher Strömung fließt sehr milde Luft ein.  
Der Dienstag geht eher stark bewölkt aber trocken zu Ende. Am Mittwoch bleibt es bei 
einigen Wolken und ein paar Auflockerungen meist trocken, die Temperaturen steigen 
deutlich an. Von Donnerstag bis Sonntag setzt sich das wechselnd bis stark bewölkte, 
überwiegend trockene und sehr milde Wetter fort, gelegentlicher leichter Regen fällt 
am ehesten am Donnerstag und Samstag. Im Laufe des Montags oder in der Nacht 
zum Dienstag deutet sich von Nordwesten durchziehender Regen an, danach ist es 
wahrscheinlich wieder trocken. 
Prognosesicherheit: Die generelle Entwicklung ist recht sicher, bei möglichen schwa-
chen Niederschlägen ab Donnerstag und beim zeitlichen Verlauf Anfang kommender 
Woche bestehen Unsicherheiten. 
 

Vorhersagetag Mi Do Fr Sa So Mo Di 

vorherrschende Witterung 
tagsüber 

      
Höchst-/Tiefsttemperatur 2 m [°C] 18 / 10 20 / 11 19 / 11 18 / 12 19 / 11 18 / 11 16 / 9 
Niederschlag [mm] < 2 < 2 0 < 2 0 2 - 5 < 2 
Wind - Richtung/ morgens NO / 2 O / 3 NO / 2 O / 2 S / 2 S / 3 N / 3 
Geschwindigkeit [m/s] mittags NO / 4 SO / 3 O / 3 S / 3 SW / 3 SW / 4 W / 4 
 abends NO / 2 O / 2 O / 2 S / 2 S / 3 SW / 3 W / 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Der nachfolgende Text und die Tabelle ist von Bernhard Schandelmaier, Dienstleis-
tungszentrum Ländlicher Raum Rheinpfalz in Abstimmung mit der Weinüberwachung 
in Rheinland-Pfalz 
 

Aufzeichnungspflicht zwischen Weinbuchführung und Z utatenverzeichnis 
Mit der Einführung des Zutatenverzeichnisses für alle Weine ab dem Jahrgang 2024 gewinnen 
die Aufzeichnungen über die Weinbereitung zusätzlich an Bedeutung. Die einfachste Form der 
Kontrolle des Zutatenverzeichnisses kann über die Weinbuchführung erfolgen. Die Eintragun-
gen im Herbstbuch können die Eintragungen im Kellerbuch, Weinbuch und Stoffbuch bis zum 
15. Januar des auf die Ernte folgenden Jahres ersetzen. Rechtzeitige Eintragungen erleichtern 
jedoch die spätere Weinbuchführung. Dies gilt auch für Fassweinverkäufer, muss doch der 
Flaschenwein später ein vollständiges Zutatenverzeichnis bekommen. Werden Eintragungen 
in das Weinbuch so spät vorgenommen, dass die Erinnerung an die Vorgänge bereits ver-
blasst ist, erhöht sich die Fehlerquote. Bei der Weinbuchführung gibt es drei verschiedene 
Stufen der Genauigkeit der Aufzeichnungen: 
1. Stoffbuch und Weinkonto 
Die den Alkohol- und Säuregehalt beeinflussenden Stoffe stehen an erster Stelle und erfordern 
ein Stoffbuch. Für jeden Stoff ist ein gesondertes Buch oder Konto zu führen, in das jedes 
Erzeugnis gesondert eingetragen wird. Ein Stoffbuch ist zu führen über die Stoffe der Anrei-
cherung, Säuerung, Entsäuerung, Alkohol und Branntwein aus Wein. 
 
Stoffe der Anreicherung sind: 
Saccharose 
RTK 
Konzentrierter Traubenmost 
Stoffe der Säuerung sind: 
Weinsäure 
Äpfelsäure 
Milchsäure 
Zitronensäure (zur Säuerung) 
Fumarsäure 
Zitronensäure und Fumarsäure sind für Most nicht zugelassen 
 
Stoffe der Entsäuerung sind 
Kaliumhydrogencarbonat 
Kohlensaurer Kalk 
Doppelsalz 
Alkohol und Branntwein aus Wein gibt es nur bei der Likörweinbereitung. 
 

2. Weinkonto 
Dann gibt es die Stoffe, die in das Weinkonto eingetragen werden müssen. Das sind DLWein-
säure (zur Ausfällung von überschüssigem Calcium, das nach einer starken Entsäuerung mit 
Kalk im Wein verbleibt), Kaliumsorbat/Sorbinsäure (als Konservierungsstoff), Eichenholz 
Chips, Dimethyldicarbonat (DMDC, Handelsname Velcorin, E 242, Konservierungsmittel wel-
ches Mikroorganismen abtötet und in fast allen entalkoholisierten Produkten verwendet wird.), 
Aktivkohle, Kaliumhexacyanoferrat (zur Blauschönung), Aktivkohlehaltige Membran (Reduzie-
rung von Brettanomyces Aroma, 4-Ethylphenol und 4- Ethylguajacol) und Polyvinylimidazol-
Polyvinylpyrrolidon-Copolymere (PVI/PVP, Ersatz für die Blauschönung). 
 
3. Formlose Aufzeichnung 
Für alle anderen Behandlungsstoffe und damit auch für alle Zutaten, die nicht unter Punkt 1 
und 2 fallen, ist bereits seit dem Jahr 2005 ist eine lückenlose Rückverfolgbarkeit vorgeschrie-
ben. Der Betriebsleiter muss über Hilfsaufzeichnungen die Herkunft und Verwendung nach-
weisen. Zeitpunkt, Menge und Form der SO2-Gaben sind seit dem Jahrgang 2012 nicht mehr 
aufzeichnungspflichtig. Eine Analyse gibt ausreichend Auskunft über die SO2-Gaben. 
 



Tabelle: Notwendige Eintragungen im Weinkonto, Stoffbuch und Zutatenverzeichnis 

Vorgang Substanz 
Stoff-

buch 
Weinbuch Zutat1 Aufzeichnung 

Anreicherung 

Saccharose ja ja Ja Ja 

RTK ja ja Ja Ja 

Konzentrierter Traubenmost ja ja Ja Ja 

Konzentrierung - ja Nein Ja 

Entalkoholisierung - - ja Nein Ja 

Alkoholzugabe Alkohol / Branntwein ja ja Ja Ja 

Säuerung 

Weinsäure ja ja ja Ja 

Äpfelsäure ja ja ja Ja 

Milchsäure ja ja ja Ja 

Zitronensäure (zur Säuerung) ja ja ja Ja 

Fumarsäure ja ja ja Ja 

 Zitronensäure (zur Stabilisierung) nein nein ja ja 

Entsäuerung 

Kaliumhydrogencarbonat ja ja nein Ja 

Kohlensaurer Kalk ja ja nein Ja 

Doppelsalz ja ja nein Ja 

Behandlungsmittel  
die in die Wein-

buchführung  

eingetragen wer-

den müssen 

DL-Weinsäure nein ja nein Ja 

Kaliumsorbat/Sorbinsäure nein ja ja Ja 

Eichenholz Chips nein ja nein Ja 

Dimethyldicarbonat nein ja ja Ja 

Aktivkohle nein ja nein Ja 

Kaliumhexacyanoferrat nein ja nein Ja 

Aktivkohlehaltige Membran  nein ja nein Ja 

PVI/PVP- Copolymere nein ja nein Ja 

Allergene2 

Milch (Kasein) und Ei (Albumin, Hüh-

nereiweiß und Lysozym) 
nein nein Ja Ja 

Sulfite, (SO2) nein nein ja nein 

Wichtige Behandlun-

gen1 

Kohlendioxid nein nein Nein/Ja3 Ja 

Stickstoff nein nein Nein/Ja3 Ja 

L-Ascorbinsäure nein nein Ja Ja 

Metaweinsäure, Kaliumpolyaspartat, 

Carboxymethylcellulose, Gummiara-

bikum 

nein nein Ja ja 

Hefe und Hefeernährung auch Gär-

salz 
nein nein nein Ja 

Bentonit nein nein nein Ja 

Gelatine, Erbsen-, Kartoffelprotein nein nein nein Ja 

Hausenblase nein nein nein Ja 

Tannine nein nein nein Ja 

Kupfersulfat, Kupfercitrat nein nein nein Ja 

1 die vollständige Liste oenologischen Verfahren finden sich in der EU VO 2019/934 
2 Behandlungsmittel auf Basis von Milch (Kasein) und Ei (Albumin, Hühnereiweiß und Lysozym), die allergische 

Reaktionen auslösen können, werden auf dem Etikett bei einem Gehalt von 0,25 mg/l oder mehr im Erzeugnis 
zum Zeitpunkt der Etikettierung angegeben. Diese Stoffe spielen deshalb in der Praxis keine Rolle mehr. 

3 Stickstoff (Flotation) und Kohlendioxid (Überlagerung) sind während der Weinbereitung Verarbeitungshilfsstoff und 
werden dann nicht angegeben. Die als „Packgase“ bei der Abfüllung sind es Zutaten. Stickstoff, Kohlendioxid 
oder Argon können im Zutatenverzeichnis durch die Angabe „unter Schutzatmosphäre abgefüllt“ oder „Die Abfül-
lung kann unter Schutzatmosphäre erfolgen“ ersetzt werden. 


